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Reutlingen, 29.03.2026

LETZTE MAHNUNG – Freigabe der Verpfändung des Kautionssparbuches
Fristsetzung: 14 Tage nach Erhalt dieses Schreibens – danach gerichtliche Schritte

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich fordere Sie hiermit ein letztes Mal auf, die Verpfändung des Kautionssparbuches aufzuheben und dem kontoFührenden Kreditinstitut gegenüber die entsprechende Freigabe zu erklären, damit das Kautionssparbuch aufgelöst und das Guthaben in Höhe von 2.700,00 € an mich ausgezahlt werden kann.
Zur Sachlage: Das Kautionssparbuch dient als Sicherheit für das Mietverhältnis und ist zu Ihren Gunsten verpfändet. Sämtliche Parteien des Sparbuches – ich selbst sowie die ehemalige Mitmieterin Sara Pospischil – haben der Auflösung des Kontos bereits schriftlich zugestimmt. Die einzig noch ausstehende Handlung ist Ihre Freigabe der Verpfändung.
Zur Klarstellung: Das Guthaben des Kautionssparbuches wird zu keinem Zeitpunkt an Sie ausgezahlt. Die Bank zahlt den Betrag nach Auflösung des Kontos direkt an mich als Einzahler aus. Ihre Freigabe der Verpfändung bedeutet lediglich, dass Sie auf die Ihnen eingeräumte Sicherheit verzichten – zu der Sie mangels rechtmäßiger Gegenanspüche ohnehin verpflichtet sind.
Dem von Ihnen vorgebrachten Einwand offener Nebenkostenforderungen widerspreche ich ausdrücklich. Nach § 556 Abs. 3 BGB sind Nebenkostenabrechnungen innerhalb von zwölf Monaten nach Ablauf des Abrechnungszeitraums schriftlich zu übermitteln. Ihre angeblichen Forderungen wurden uns zu keinem Zeitpunkt in der gesetzlich vorgeschriebenen Form zugestellt. E-Mails mit unvollständigen und fehlerhaften Tabellen genügen dieser Anforderung nicht. Darüber hinaus haben wir mehrfach versucht, Rückfragen zu klären; unsere Kontaktversuche blieben Ihrerseits unbeantwortet. Etwaige Nachforderungen sind daher verwirkt.
Sämtliche weiteren offenen Punkte, insbesondere im Zusammenhang mit der Wohnungsübergabe, wurden von Ihnen trotz unserer klar kommunizierten Gesprächs- und Klärungsbereitschaft nicht in einem ordnungsgemäßen und professionellen Rahmen mit uns abgestimmt. Vor diesem Hintergrund sind etwaige von Ihnen geltend gemachte Vorbehalte aus unserer Sicht unbegründet und nicht haltbar.
Wir weisen zudem darauf hin, dass eine umfassende und saubere Dokumentation des Zustands der Wohnung vorliegt. Diese kann im Bedarfsfall jederzeit einem Gericht vorgelegt werden. Darüber hinaus stehen Zeugen zur Verfügung, die den Zustand der Wohnung bestätigen und zur Klärung des Sachverhalts beitragen können.
Neben den bereits angesprochenen Nebenkostenabrechnungen sehen wir in dem bisherigen Umgang mit der Mietsache sowie mit der berechtigten Mietminderung ein von Ihnen zu vertretendes, unprofessionelles Vorgehen. Wir behalten uns ausdrücklich vor, daraus resultierende Ansprüche geltend zu machen, und weisen darauf hin, dass wir nicht bereit sind, für etwaige finanzielle Folgen Ihres Vorgehens aufzukommen.
Ich weise darauf hin, dass ich meine Ansprüche bereits mehrfach per Einschreiben sowie per E-Mail geltend gemacht habe. Eine ernsthafte Reaktion Ihrerseits ist bis heute ausgeblieben. Der Zeitablauf seit meinen ersten Kontaktversuchen beruht ausschließlich auf meinen persönlichen Prioritäten – nicht auf einem Verzicht meiner Rechte.
Ich setze Ihnen hiermit eine letzte Frist von 14 Tage nach Erhalt dieses Schreibens, mir die unterzeichnete Freigabe der Verpfändung schriftlich zuzusenden. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist werde ich ohne weitere Ankündigung gerichtliche Schritte einleiten und sämtliche entstehenden Kosten vollumfänglich gegen Sie geltend machen.
Ich erwarte Ihre umgehende schriftliche Rückmeldung.

Mit freundlichen Grüßen


Dr. Jonas Auda
